
 
 
 

Anzeige über die Durchführung eines öffentlichen Pokerturniers 
 
 

Name, Vorname, vollständige Anschrift, Telefonnummer der für die Veranstaltung verantwortlichen Person 
 
 
 
 
 
 
 

Datum und Uhrzeit der Veranstaltung 
 
 
 

Ort der Veranstaltung (vollständige Anschrift – Inhaber der Veranstaltungsräume): 
 
 
 
 
 
 

Finanzierung der Sachpreise durch Sponsoren: 
 

ja □           (der Anzeige ist eine entsprechende Bescheinigung des Sponsors beizufügen) 
               nein □           Art und Weise der Finanzierung: 
 
 
 
 

Höhe des Eintrittsgeldes: 
unter 15,00 € □              (Kostenkalkulation die belegt, dass die Eintrittsgelder nur zur Deckung der   
                                       Veranstaltungskosten herangezogen werden ist dem Antrag beizufügen!) 
 
über 15,00 € □               ( detaillierte Kostenkalkulation die belegt, dass die Höhe des Eintrittsgeldes zur  
                                        Deckung der Veranstaltungskosten wie z.B. Saalmiete, Personalkosten, Spielmarken,  
                                        Werbung etc. erforderlich ist, ist beizufügen! ) 

 
Der Turnierablauf, sowie die Spielregeln sind in einem so genannten Spielplan dieser Anzeige beizufügen !! 

 
Datum, Unterschrift (der für die Veranstaltung verantwortlichen Person) 

 
 
 
 

 
Die vollständig ausgefüllte Anzeige ist mit den notwendigen Unterlagen mindestens 14 Tage vor der 
Veranstaltung beim Bürgermeister der Stadt Mettmann, Ordnungsbehörde, Neanderstraße 85, 40822 
Mettmann einzureichen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Abweichungen von den angezeigten 
Veranstaltungsbedingungen ein Straftatbestand nach § 284 Strafgesetzbuch (StGB) erfüllt sein kann, 
der mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe belegt werden kann. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Ordnungsbehörde Mettmann, Neanderstraße 85, 40822 
Mettmann, Tel. 980–141 oder 145, Fax 980-725 oder ordnungsbehoerde@mettmann.de 


